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Landesplanerische Stellungnahme gem. § 20 LPlG für die Fortführung der Auf-

stellung des Bebauungsplans WB 104 „Am Emmersberg-Süd" 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

per E-Mail vom 11.07.2025 haben Sie die landesplanerische Stellungnahem zur o.g. 

Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Pirmasens beantragt. Die frühzeitige 

Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgt parallel zur Einholung der lan-

desplanerischen Stellungnahme. 

 

Die obere Landesplanungsbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Süd hatte bereits per Schreiben vom 14.07.2023 zu der in Rede stehenden Aufstel-

lung des Bebauungsplans WB 104 eine landesplanerische Stellungnahme abgege-

ben. 

 

Der Regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV und der Flächennutzungsplan der 

Stadt Pirmasens aus dem Jahr 2020 weisen das Plangebiet als Siedlungsfläche 
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Wohnen bzw. als Wohnbaufläche aus. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 

WB 104 „Am Emmersberg-Süd“ entspricht somit dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 

Abs. 2 BauGB. 

 

Gegen die Fortführung der Aufstellung des Bebauungsplans WB 104 „Am Emmers-

berg Süd“ bestehen somit keine Bedenken.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Daniel Mages 

Elektronisch erstellt / Ohne Unterschrift gültig

 


